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-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Bernd Lange 
Gesendet: Dienstag, 20. April 2021 07:47
An: Stadtpräsident <stegi5464@web.de>; Hänsch, Andrea 
<Andrea.Haensch@neubrandenburg.de>
Cc: christoph.biallas@manfred-dachner.de
Betreff: Anfrage an die Verwaltung

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Geehrte Damen und Herren 

Folgende Fragen an die Veraltung 

1. Gibt es im Stadtwald Schutzzonen  für den Schutz und die Entwicklung der Artenvielfalt?

2. Gibt es Schutzzeiten in denen kein privater Holzeinschlag erfolgen darf?

3.  Wieviel Genehmigungen gab es zum privaten Holzeinschlag und wieviel Raummeter pro 
Selbstwerber im Zeitraum vom  01.01.2021 – 21.01.2021?
         Bis wann musste das Holz beräumt werden im Bereich des Waldstreifens in einer Tiefe 
von 30 m (vom Waldrand beginnend) entlang des Rotbuchenringes?

4. In welcher Zeit von der Genehmigung zum privaten Holzeinschlag bis zur Räumung des 
Holzes ist vorgesehen um eine effektive Kontrolle durchführen zu können?

5. Kann es vorkommen, dass ein privater Holzwerber im November/ Dezember eines 
Jahres die Genehmigung zum privaten Holzeinschlag erhält und dann erst im darauffolgenden
        Jahr, z.B.  Juni/Juli, das Holz aus dem Wald beräumt und wer kann das kontrollieren?

Hochachtungsvoll Bernd Lange 

Bernd Lange
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